
 

 

Z-6.21-2187  14. Juli 2017   
20. Juni 2019  

Schüco International KG 

Karolinenstraße 1-15 

33609 Bielefeld  

 

T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. 

T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30"  

(Außenanwendung)  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.21-2187 vom 
6. Januar 2017. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

14.07.2017 III 34-1.6.21-72/17 

über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 6. Januar 2017 
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Bescheid über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-6.21-2187 Seite 2 von 3 | 14. Juli 2017 
 

 

Z34135.17 1.6.21-72/17 

ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender 
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen 
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deut-
schen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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Bescheid über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-6.21-2187 Seite 3 von 3 | 14. Juli 2017 
 

 

Z34135.17 1.6.21-72/17 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt: 

 

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 6. Januar 2017 wird durch die 
Anlagen 2A und 2B dieses Bescheides ersetzt. 

 

 

Maja Tiemann 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 
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Bescheid vom 14. Juli 2017 über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-6.21-2187 vom 6. Januar 2017 

 Z34126.17 1.6.21-72/17 

T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. 
T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30"  
(Außenanwendung) 
Anlagenbeschreibung 

 
 

Anlage X 

T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30"  
(Außenanwendung) 
 
Wände  
 

 
 

Anlage 2A 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wänden nachgewiesen.1 Bei der Verwendung 
sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

Wände  Mindestdicke 
[mm] 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 oder DIN EN 1996-1-13 bzw. in Verbindung mit 
DIN EN 1996-1-1/NA4 und DIN EN 1996-25 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA6 aus Mauersteinen 
nach DIN EN 771-17 in Verbindung mit DIN 20000-4018 oder DIN 105-1009 bzw. DIN EN 771-210 in 
Verbindung mit DIN 20000-40211 mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 
sowie mit Normalmauermörtel nach DIN EN 998-212 in Verbindung mit DIN V 20000-41213 
mindestens der Mörtelklasse 5 oder nach DIN V 1858014 mindestens der Mörtelgruppe II 

175 

Wände aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-115, in Verbindung mit 
DIN EN 1992-1-1/NA16 (Die indikativen Mindestfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-115, in Ver-
bindung mit DIN EN 1992-1-1/NA16, und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.) 

100 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-12 oder DIN EN 1996-1-13 in Verbindung mit 
DIN EN 1996-1-1/NA4 und DIN EN 1996-25 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA6 aus Porenbeton-
steinen nach DIN EN 771-417 in Verbindung mit DIN 20000-40418 mindestens der Steinfestigkeits-
klasse 4 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sowie mit Dünnbettmörtel nach 
DIN EN 998-212 in Verbindung mit DIN V 20000-41213 oder nach DIN V 1858014 

150 

 
 
 

 
 

1
 Angaben und Details sind im Dokument A hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung. 

2
  DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausführung (jeweils geltende Ausgabe) 

3  
DIN EN 1996-1-1:2010-12

 
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für 

  bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 
4  

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und  Konstruktion -

NA/A1:2014/03 von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 
5  

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der 

  Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 
6  

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von 

  Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 
7
  DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel 

8  
DIN 20000-401:2012-11 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 401: Regeln für die Verwendung von  

   Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07 
9  

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
 

10
  DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalksandsteine 

11  
DIN 20000-402:2016-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 402: Regeln für die Verwendung von  

   Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11 
12  

DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel 
13  

DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln für die Verwendung von Mauermörtel 

  nach DIN EN 998-2:2003-09 
14  

DIN V 18580:2004-03 Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften
 

15
  DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: All-

  gemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 
16

  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von 

  Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für 
  den Hochbau 

17
  DIN EN 771-4 Festlegungen für Mauersteine – Teil 4: Porenbetonsteine 

18
  DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die Verwendung von Porenbeton-

  steinen nach DIN EN 771-4:2011-07 
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Bescheid vom 14. Juli 2017 über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-6.21-2187 vom 6. Januar 2017 

 Z34126.17 1.6.21-72/17 

T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. 
T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30"  
(Außenanwendung) 
Wände und Bauteile  
 

 
 

Anlage 2 A 
 

T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30"  
(Außenanwendung) 
 
Bauteile  
 

 
 

Anlage 2B 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Bauteilen nachgewiesen.19 Bei der Verwendung 
sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

Wände  

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit den feuerwiderstandsfähigen Fassaden "FW 50+BF" 
(Z-70.4-83) und "FW 60+BF" (Z-70.4-84) nachgewiesen. Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der 
jeweiligen Fassade muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die Fassade geregelt sein. 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit der Brandschutzverglasung "Schüco ADS 80 FR 30" 
(Z-19.14-1830) nachgewiesen. 

Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung für die Brandschutzverglasung geregelt sein. 
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